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Seifenrationierung und Sparen im Wäschereibetrieb
Referat*) von H. Helmig, Basel

Es wird Sie vor allen Dingen interessieren, zu
erfahren, weshalb wir in diesem Kriege in der
Schweiz zur Rationierung der Seifen und Waschmittel

haben schreiten müssen.
Um dies verständlich zu machen, müssen wir

zunächst einmal die Rohstoffversorgung für die
gesamte Waschmittelindustrie betrachten. Es ist
vielen Waschmittelverbrauchern wahrscheinlich zu
wenig bekannt, daß wir für unsere gesamte
schweizerische Seifen- und Waschmittelindustrie auf die
fast ausschließliche Zufuhr der benötigten
Rohstoffe, Oele und Fette, vom Ausland und vom
überseeischen Ausland angewiesen sind. Die Blok-
kade, welche dieser Krieg ausgelöst hat, verhindert

den Bezug dieser wichtigen Grundstoffe, so
daß deren Beschaffung heute sozusagen verun-
möglicht ist.

Infolgedessen zehren wir jetzt von den
Vorräten, welche sich in unserm Lande befinden. Da
schon ein halbes Jahr keine bedeutenden neuen
Zufuhren mehr stattgefunden haben, schmelzen
die vorhandenen Lager allmählich zusammen.

Es ist nicht nur ein beschränkter Vorrat an
Oelen und Fetten vorhanden, sondern ein
weiterer, wichtiger Rohstoff für die Herstellung von
Seifen und Waschmitteln, die Soda, ist ebenfalls
nicht mehr in beliebigen Mengen erhältlich. Sie
werden sich fragen: weshalb? Die Erklärung ist
einfach. Zur Herstellung von Soda benötigt man
bedeutende Kohlenmengen, weil die Soda in
einem Glühprozeß gewonnen wird. Die notwend-
digen Kohlen fehlen, daher ist die Folge eine
verminderte Produktion an Soda. Ferner ist durch
die Herabsetzung des Fettgehaltes auf Seifen und
Waschmitteln ein Mehrverbrauch an Soda
entstanden, welcher die weitere Soda-Knappheit
verständlich werden läßt.

Diese Grundursachen haben das schweizerische

*) gehalten an der Tagung des Schweiz. Kath. Anstal
tenverbandes in Luzern, 4. Febr. 1941.

Volkswirtschaftsdepartement veranlaßt, die Seifen

und Waschmittel der Rationierung zu
unterstellen.

Eine gleichmäßige Marktversorgung bietet die
Voraussetzung, dem Haushalt sowohl als auch
dem Großverbraucher jene Waschmittelmengen
zuzuteilen, welche eine gute Pflege der Wäsche
gewährleisten. Es ist aber :nur möglich, mit diesen
Quantitäten auszukommen, wenn die Richtlinien,
welche in den nachstehenden Ausführungen
gegeben sind, berücksichtigt werden.

Im Hinblick auf die kleiner werdenden
Fettvorräte der Waschmittelindustrie konnte eine
Rationierung nur für den Verbraucher allein nicht
in Frage kommen, sondern mußte auch zwangsläufig

auf den Fabrikanten übertragen werden.
Wenn man über diese Sachlage unterrichtet ist,

wird man auch die Zuteilung von Waschmitteln
richtig zu würdigen wissen.

Aus dem im Handelsamtsblatt Nr. 142 vom 21.

Januar 1941 enthaltenen Verfügung Nr. 4 S vom
16. Januar 1941 ist über die neuen, ab 1.
Februar geltenden Bestimmungen folgendes zu
entnehmen:

1. Wie bis anhin bleiben sämtliche in der Schweiz
hergestellten oder importierten Seifen, Wasch-,
Reinigungs- und Entfettungsmittel irgendwelcher

Art auf Fettstoffbasis rationiert.
Ohne Rationierungsausweise können

folgende Produkte bezogen werden: Erzeugnisse
der sogenannten Freiliste, Einweich-, Bleich-
und Spülmittel, sowie Scheuer- und Putzpulver
mit einem Fettstoffgehalt unter 5°/o; solche
Produkte dürfen indessen nicht als Waschmittel

bezeichnet werden; calzinierte und
kristallisierte Soda, sowie Bleichsoda; Medizinalseifen

gemäß den nähern Vorschriften der
Freiliste; Panamarindenprodukte ohne Zusatz von
Seife oder andern Produkten auf Fettstoffbasis;

41


	[Impressum]

